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Vergleich der Regulierungsanforderungen 
 
 

 Versicherungsvermittler Kreditinstitut, 
Finanzdienstleistungs- 
institut (Bank) 

Vertraglich gebundene 
Vermittler  
(„Haftungsdächler“) 

Finanzanlagenvermittler1 

Sachkundenachweis für  
Vermittler  

Ja -  
Versicherungsfachmann (IHK);  

Keine Formalqualifikation notwendig. Nachweis durch Ab-
schluss- oder Arbeitszeugnisse, Stellenbeschreibungen, Schu-

lungsnachweise oder in anderer Weise ausreichend. 

Ja –  
Finanzanlagenfachmann (IHK) 

Sachkundenachweis für  
Angestellte des Vermittlers 

nicht erforderlich bei  
Angestellten 

Keine formale Sachkundeprü-
fung, Nachweis durch Ab-
schluss- oder Arbeitszeugnis-
se, Stellenbeschreibungen, 
Schulungsnachweise oder in 
anderer Weise ausreichend. 

Keine formale Sachkundeprü-
fung, Nachweis durch Ab-
schluss- oder Arbeitszeugnis-
se, Stellenbeschreibungen, 
Schulungsnachweise oder in 
anderer Weise ausreichend  

Ja –  
Finanzanlagenfachmann (IHK) 

Alte-Hasen-Regelung bei  
Vermittlern 

Ja, wenn im Mai 2007 eine 
ununterbrochene Berufserfah-
rung seit August 2000 vorlag. 

Bei Personen, die seit dem 1. Januar 2006 weitestgehend unun-
terbrochen als Mitarbeiter  in der Anlageberatung [...] eines 

Wertpapierdienstleistungsunternehmens tätig waren, wird ver-
mutet, dass sie jeweils die erforderliche Sachkunde haben, 

wenn eine fristgerechte Anzeige gegenüber der BaFin vorge-
nommen wird. 

Nein 

Ausnahmen von der Sachkunde-
prüfung bei Vermittlern 

Ja, für Ausschließlichkeitsver-
mittler von Versicherungen. 

Nicht notwendig, da keine 
formale Sachkundeprüfung. 

Nicht notwendig, da keine 
formale Sachkundeprüfung. 

Nein. Nur von der mdl. Prüfung 
sind u.a. Versicherungsfach-
leute (IHK) und denen Gleich-
gestellte befreit. 

                                                   
1 gem. Diskussionsentwurf der FinVermV vom 01. Juni 2011 

www.going-public.edu



 

© GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG | Dudenstr. 10, 10965 Berlin | Fon (030) 68 29 85-0 | Fax (030) 68 29 85-22 | www.going-public.edu  | info@going-public.edu | Stand: 08.08.2011 | V 1.0 
Mit fachlicher Unterstützung durch GPC Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | www.gpc-law.de | info@gpc-law.de  

 Versicherungsvermittler Kreditinstitut, 
Finanzdienstleistungs- 
institut (Bank) 

Vertraglich gebundene 
Vermittler  
(„Haftungsdächler“) 

Finanzanlagenvermittler1 

Provisionsausweis Kein Ausweis der Provisionen.  
 
Bei LV, BU und UV: Ausweis 
der einkalkulierten Abschluss-
kosten in Euro, keine einheitli-
chen Berechnungsgrundlagen.  

Was kostet das Produkt den Kunden (produktbezogene Informationspflicht)? 

Angaben zum Gesamtpreis 
des Produkts. Dabei sind die 
„in Rechnung gestellten“ Pro-
visionen des Instituts separat 
grds. in Prozent aufzuführen.  

Angaben zum Gesamtpreis 
des Produkts. Dabei sind die 
„in Rechnung gestellten“ Pro-
visionen des Instituts / Haf-
tungsdachs separat in Prozent 
aufzuführen.  

Angaben zum Gesamtpreis 
des Produkts. Dabei sind die in 
Rechnung gestellten Provisio-
nen des Finanzanlagenvermitt-
lers separat in Prozent aufzu-
führen.  

Informationspflicht Ja, Erstinformation und ver-
tragsbezogene Informationen 

Ja, Informationen über Institut 
und Dienstleistungen sowie 
produktbezogene Informatio-
nen 

Ja, Informationen über Institut 
und Dienstleistungen sowie 
produktbezogene Informatio-
nen 

Ja, statusbezogene und pro-
duktbezogene Informationen  

Produktinformationsblatt Ja Ja2 

                                                   
2 Produktabhängig: Kein Produkt- oder Vermögensanlagen-Informationsblatt für bestimmte Produkte (zum Beispiel Sparbuch, Genossenschaftsanteile). 
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 Versicherungsvermittler Kreditinstitut, 
Finanzdienstleistungs- 
institut (Bank) 

Vertraglich gebundene 
Vermittler  
(„Haftungsdächler“) 

Finanzanlagenvermittler1 

Einholung von Kundenangaben Wünsche und Bedürfnisse Für eine Anlageberatung3: 

 Wünsche und Ziele  
 Erfahrungen mit be-

reits getätigten Fi-
nanzgeschäften 

 Kenntnisse und Aus-
bildung 

 finanzielle Verhältnisse 
 Risikobereitschaft 

 
Für eine Anlagevermittlung 
muss eine Angemessenheits-
prüfung durchgeführt werden: 

 Erfahrungen und 
Kenntnisse mit bereits 
getätigten Finanzge-
schäften 

Für eine Anlageberatung: 

 Wünsche und Ziele  
 Erfahrungen mit be-

reits getätigten Fi-
nanzgeschäften 

 Kenntnisse und Aus-
bildung 

 finanzielle Verhältnisse 
 Risikobereitschaft 

 
Für eine Anlagevermittlung 
muss eine Angemessenheits-
prüfung durchgeführt werden: 

 Erfahrungen und 
Kenntnisse mit bereits 
getätigten Finanzge-
schäften 

Für eine Anlageberatung: 

 Wünsche und Ziele  
 Erfahrungen mit be-

reits getätigten Fi-
nanzgeschäften 

 Kenntnisse und Aus-
bildung 

 finanzielle Verhältnisse 
 Risikobereitschaft 

 
Erhält er die o.g. Informationen 
vom Kunden nicht, darf er 
keine Finanzanlage empfehlen 
(Beratung) oder vermitteln.  
 

Information über Risiken Nein Ja 

Aufzeichnungspflicht Dokumentationspflicht für  
Versicherer und Vermittler 

Beratungsprotokoll 

                                                   
3 Unterschied Anlageberatung vs. Anlagevermittlung: An einen Anlageberater wendet sich ein Anleger, wenn er keine ausreichenden Erfahrungen und Kenntnisse hat und eine auf ihn zugeschnittene 
Empfehlung benötigt. Grundlage der Anlageberatung ist daher die objekt- und anlegergerechte Beratung. Für eine reine Anlagevermittlung genügt eine objektgerechte Beratung. Das bedeutet, die Beratung 
besteht im Wesentlichen aus der Weitergabe von Produktinformationen.  
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 Versicherungsvermittler Kreditinstitut, 
Finanzdienstleistungs- 
institut (Bank) 

Vertraglich gebundene 
Vermittler  
(„Haftungsdächler“) 

Finanzanlagenvermittler1 

Vermeidung Interessenkonflikte 
(Zuwendungsoffenlegung) 

So gesetzlich nicht geregelt. Verhaltenspflicht zur Vermeidung und Identifizierung von Interessenkonflikten.  
Zuwendungen sind mehr als nur Provisionen  

(zum Beispiel zusätzliche Incentives, Schulungen etc.). 

Verhaltenspflicht zur Vermei-
dung und Identifizierung von 
Interessenkonflikten. Zuwen-
dungen sind mehr als nur 
Provisionen (zum Beispiel 
Incentives, Schulungen etc.). 
 
Zuwendungen sind offenzu-
legen in Form einer Zusam-
menfassung wesentlicher 
Bestandteile. Offenlegung 
näherer Einzelheiten ist ledig-
lich anzubieten und erst auf 
Nachfrage offenzulegen. 
 

Verhaltenspflicht: Zuwen-
dungen sind offenzulegen in 
Form einer Zusammenfas-
sung wesentlicher Bestand-
teile. Offenlegung näherer 
Einzelheiten ist lediglich an-
zubieten und erst auf Nach-
frage offenzulegen. 

Verhaltenspflicht: Zuwen-
dungen sind offenzulegen in 
Form einer Zusammenfas-
sung wesentlicher Bestand-
teile. Offenlegung näherer 
Einzelheiten ist lediglich an-
zubieten und erst auf Nach-
frage offenzulegen. 
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